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Berechtigungen nach abschluss der schule

nach abschluss der hTl (Tages- und abendform)
• Schüler/-innen bzw. Studierende der höheren abteilung schließen diese mit der reife- und Dip-

lomprüfung ab, das Kolleg mit einer Diplomprüfung.
• absolventen und absolventinnen erlangen die Berechtigungen, reglementierte gewerbe auszuüben. Die 

erfolgreiche ablegung der reife- und Diplomprüfung berechtigt zusätzlich, ein Studium an einer Univer-
sität oder Fachhochschule aufzunehmen. Einige Fachhochschulen rechnen die ersten zwei Semester an. 

• nach dreijähriger Berufserfahrung kann die Zertifizierung zur Ingenierin bzw. zum Ingenieur bean-
tragt werden. Der Ingenieurstitel ist einem abgeschlossenen Bachelor-Studium (niveau 6 des nati-
onalen Qualifikationsrahmens) gleichwertig.

nach abschluss der Fachschule
• Schüler/-innen der Fachschule schließen diese mit einer abschlussprüfung ab. Im letzten Schuljahr 

können Schüler/-innen im rahmen des Betriebspraktikums in Unternehmen Praxis sammeln. 
• absolventen und absolventinnen erlangen die Berechtigungen, reglementierte gewerbe auszu-

üben. Sie haben erleichterten Zugang zur Berufsreifeprüfung sowie zu aufbaulehrgängen, werk-
meisterschulen und Meisterprüfungen. Die Matura kann im rahmen einer berufsbegleitenden 
ausbildung nachgeholt werden.

aufnahmevoraussetzungen und aufnahmeprüfungen
• Schüler/-innen aus der ahS müssen keine Prüfung ablegen.
• Bei Schüler/-innen aus der (neuen bzw. wiener) Mittelschule ist je nach gewählter Schulform und 

Beurteilung in der Schulerfolgsbestätigung eventuell eine aufnahmeprüfung notwendig.

scHuLTyp der 8. Schulstufe und Beurteilung in 
den leistungsdifferenzierenden Pflichtgegenstän-
den Deutsch, mathematik und englisch

aHs

MiTTeLscHuLe

Standard ahS
(früher vertiefte allgemeinbildung)

Standard bis Befriedigend
(früher grundlegende allgemeinbildung)

Standard mit genügend
(früher grundlegende allgemeinbildung)

poLyTecHniscHe scHuLe
beruFsbiLdende MiTTLere scHuLe
FacHMiTTeLscHuLe

bei erfolgreich bestandener 9. Schulstufe

anmeldung
Eine Voranmeldung ist ab Dezember in der Direktionskanzlei der Schule möglich. Das anmeldefor-
mular ist in der Direktion erhältlich oder kann von unserer homepage geladen werden. Die Voranmel-
dung bzw. anmeldung erfolgt durch den/die Erziehungsberechtigten.

folgende Dokumente der schüler/-innen sind im original vorzulegen: 
• Semesterzeugnis oder Jahreszeugnis der 8. Schulstufe
• geburtsurkunde und e-card
• Staatsbürgerschaftsnachweis oder reisepass
• Meldezettel oder Meldebestätigung
Die Zuteilung des ausbildungsplatzes erfolgt im März des laufenden Schuljahres.

Die aktuellen Termine und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer homepage: 
www.htlwienwest.at

1) Die aufnahmeprüfung entfällt bei Beschluss der Klassenkonferenz

gewünschte Schulform

FacHscHuLe HTL

Eine aufnahmeprüfung ist in dem jeweiligen 
gegenstand in folgenden Fällen abzulegen:
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auFnaHMeprüFung
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